
D s c h u n g e l b u c h 
Bund der Deutschen Katholischen Jugend Dekanat Kaiserslautern 

 

Förderung nach dem kirchl. Jugendplan (Religiöse Bildung) 
 

Veranstaltung Förderungsbetrag zu beachten 
Religiöse Bildung: 
 
a) Religiöse Bildung und 
Glaubensvertiefung 
 
(Exerzitien, 
Besinnungstage, rel. 
Werkwochen, 
Einkehrtage u.a.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Seminarreihe (z.B. 
Kinderbibelwoche) 
 
 

 
c) Tagesveranstaltung 
(z.B. Kinderbibeltag) 
 

 
 
2-7 Tage mit Übernachtung: 
3 € pro Tag und TN 
mind. 3 Zeitstunden rel. 
Programm pro Tag. An- und 
Abreisetag werden voll 
berechnet, wenn 2 Zeitstunden 
Programm erfolgte. 
(z.B. Fr. 2 Std., Sa. 3 Std., So. 2 
Std = 3 ganze Tage) 
 
........................................... 
2-7 Tage mit Übernachtung 
4 € je Tag und TN 
mind. 4,5 Zeitstunden rel. 
Programm pro Tag. An- und 
Abreisetag werden voll 
berechnet, wenn 3 Zeitstunden 
Programm erfolgte.  
(z.B. Fr. 3 Std., Sa. 4,5 Std., So. 
3 Std. = 3 ganze Tage) 
 
........................................... 
mind. 3 Tage/Abende 
1,50 € pro Tag/Abend und TN 
mind. 2,5 Std. pro Tag/Abend 
 
........................................... 
mind. 4 Std. 
1,50 € pro TN 

 
 
Anzahl TN: mind. 6 
Pers. 
Alter TN: 7-27 
 
 
 
 
 
 
 
........................ 
Alter: 13-27 Jahre 
ansonsten s.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................ 
Alter: 7-27 Jahre 
ansonsten s.o. 
 
 
........................ 
Alter: 7-27 Jahre 
ansonsten s. o. 

Schulung ehrenamtlicher 
Mitarbeiter  

� 2-4 Tage mit Übernachtung: 
2,50 € pro Tag un TN  
mind. 6 Zeitstunden pro Tag. 
An- und Abreisetag werden 
voll berechnet, wenn mind. 3 
Zeitstunden Programm 
erfolgte. 

 
� Seminarreihen (mind. 3 

Veranstaltungstage/Abende à 
2,.5 Stunden): 
2 € pro TN je Abend/Tag 
 

Anzahl TN: mind. 6 
Personen 
Alter TN: ab 14 
Jahren 



� Tagesveranstaltungen à 4 Std. 
Programm: 
2, € pro TN 

Großveranstaltung/Modell
maßnahmen 
 
(Wallfahrten, 
Jugendtage, 
Glaubenstage u.a.) 

1-3 Tage mit Übernachtung 
 
Bis zu einem Drittel der 
Gesamtkosten 
 
Die angegebenen Zuschussätze 
sind Höchstbeträge und dürfen 
70 % der Gesamtkosten, sowie 
die tatsächlichen ungedeckten 
Kosten nicht übersteigen 

Anzahl TN: mind. 
80 Personen 
Alter TN: 7-27 
Jahre 
Gruppenleiter 
mind. 16 Jahre 
Voranmeldung 
spätestens 4 Wochen 
vor der 
Veranstaltung. 
Vorherige 
Beantragung mit 
Finazierungsplan 

 
Sonstiges: 
 
• Die Abrechnung muss spätestens 8 Wochen nach Ende der Maßnahme in 

doppelter Ausführung beim Bischöflichen Jugendamt erfolgen. 
 
1) Zuwendung bei ehrenamtlichen  Mitarbeiter/innen 
 
Ehrenamtliche Mitarbeiter, die unbezahlten Sonderurlaub nachweisen werden 
gefördert: 
 
10 €  je Tag, wenn kein staatlicher oder kommunaler Zuschuss 

gewährt wird 
5 €   je Tag, bei Förderung durch Land und Kommune 
 
2) Zuwendungen von behinderten jungen Menschen (und deren Helfer/-innen) 
 
• Alter: bis 27 Jahre 
• 13 € je Tag und TN 
• 13 € je Tag und HelferIn 
 
• Bestätigung der/des LeiterIn einer Behinderung des/der TeilnehmerInnen. 

(anhand des Behindertenausweises) 
 
3) Förderung von finanziell genachteiligten Kindern und Jugendlichen sowie 

arbeitslosen Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
 
• Alter: bis 27 Jahre 
• 13 € je Tag und TN 
 
• Entscheidung der Leitung, wer als finanziell benachteiligt „gemeldet“ wird. 

Ein Nachweis ist nicht erforderlich. 
• Eine Bestätigung der Arbeitslosigkeit ist erforderlich und muss dem 

Verwendungsnachweis beigefügt werden.  


